
 

 

 

AXER PARTNERSCHAFT 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Köln • Düsseldorf 
 

 

 

EU-Widrigkeiten bei niedrig besteuerten Auslandsgewinnen  
Stand: 05.05.2006 

 

Eine Vorschrift, nach der Gewinne von ausländischen Tochtergesellschaften zur Bekämpfung 
der Steuerflucht in die Besteuerungsgrundlage der inländischen Muttergesellschaft einbezogen 
werden können, verstößt nach Auffassung des EuGH-Generalanwalts Philippe Léger im 
Schlussantrag vom 2.5.2006 gegen EU-Recht. Eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit ist 
nur ausgeschlossen, wenn ausschließlich solche ausländischen Tochtergesellschaften erfasst 
werden, bei denen es sich um rein künstliche Konstruktionen zur Umgehung des nationalen 
Steuerrechts handelt. Das würde beispielsweise auf Briefkastenfirmen zutreffen, die ausschließ-
lich zur Steuerflucht gegründet worden sind. 

Der Tenor des Antrages des Generalanwalts betrifft den beim EuGH anhängigen Fall des briti-
schen Konzerns Cadbury-Schweppes (Rs. C-196/04). Der Getränkehersteller hatte eine Toch-
tergesellschaft in Irland gegründet, die dem dortigen Steuersatz von 10 Prozent unterlag. Ge-
schäftszweck dieser Tochtergesellschaften ist die Beschaffung von Geldmitteln und deren Ver-
gabe an die Tochtergesellschaften des Konzerns. Nach britischem Steuerrecht werden im Re-
gelfall Gewinne ausländischer Töchter der Konzernmutter zugerechnet, wenn diese mehr als 50 
Prozent der Anteile hält und die Tochter im EU-Ausland einem wesentlich niedrigeren Besteue-
rungsniveau unterliegt.  

Die Vorschrift des britischen Steuerrechts stellt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit 
dar, weil sie geeignet ist, eine in Großbritannien ansässige Gesellschaft von der Inanspruch-
nahme ihres Rechts auf Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat mit sehr niedrigem Steu-
ersatz abzuhalten.  

Diese Beschränkung der Niederlassungsfreiheit kann aber nur aus Gründen der Bekämpfung 
der Steuerflucht gerechtfertigt sein. Das ist allerdings nur zu rechtfertigen, wenn rein künstliche 
Konstruktionen, die ausschließlich auf eine Umgehung des nationalen Steuerrechts ausgerichtet 
sind, von einem Steuervorteil ausgeschlossen werden. Die gesetzliche Vermutung, dass eine 
Gesellschaft ausschließlich zum Zweck der Umgehung des nationalen Steuerrechts gegründet 
worden ist, muss widerlegbar sein.  
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Dabei sprechen folgende Kriterien gegen das Vorliegen einer rein künstlichen Konstruktion: 

1. der Grad der materiellen Präsenz der Tochtergesellschaft im Fremdstaat, 

2. die Echtheit der von ihr ausgeübten Tätigkeit und  

3. der wirtschaftliche Wert dieser Tätigkeit für die Muttergesellschaft und den Gesamtkonzern. 

 

Nach Ansicht des Generalanwalts darf ein Unternehmen also nicht in seiner Niederlassungsfrei-
heit behindert werden. Dabei muss der Konzern die Möglichkeit des Nachweises haben, dass 
die Tochter kein bloßes Steuersparmodell ist. Wenn die Tochter im Aufnahmestaat wirklich prä-
sent ist und dort Tätigkeiten von wirtschaftlichem Wert für die Mutter erbringt, dann muss sie von 
der Hinzurechnungsbesteuerung ausgenommen bleiben. 

 

Folgende Aspekte sind hierbei besonders zu beachten: 

 Der Vorschlag des EuGH-Generalanwalts ist für den EuGH zwar nicht bindend. In den meis-
ten Fällen folgt das Gericht in Luxemburg allerdings diesem Vorschlag. 

 Das deutsche Außensteuerrecht ist ähnlich beschaffen. Insoweit sollten betroffene Inlands-
firmen mit vergleichbarer Problematik, etwa bei den „Irland-Docks“, ihre Fälle im Vorgriff auf 
das zu erwartende EuGH-Urteil offen halten. 
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